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See the notice on TED website

268274-2026 - Ergebnis
Deutschland – Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer – Beförderung von Kindern
/Schülern der Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting
OJ S 76/2026 20/04/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Altötting
E-Mail: vergabestelle@lra-aoe.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Beförderung von Kindern/Schülern der Pestalozzischule Sonderpädagogisches 
Förderzentrum Neuötting
Beschreibung: Der Landkreis Altötting beabsichtigt im Rahmen eines offenen Verfahrens gem. 
§ 15 VgV die Beförderung der Kinder und Schüler für den Zeitraum von vier Schuljahren 
(September 2026 bis Juli 2030) zu vergeben. Der Landkreis Altötting ist als 
Schulaufwandsträger der Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting 
zuständig für die Schülerbeförderung gem. Art. 1 und Art. 3 Abs. 4 BaySchFG und § 1 Satz 1 
Nr. 1 und § 2 Abs. 1 SchBefV. Zu befördern sind auf den Linien N2, N3, N7, N8, N9 und N-M3 
Kinder der Schulvorbereitenden Einrichtung und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 zur 
Pestalozzischule – Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting. In Neuötting befinden 
sich zwei Schulstandorte: Sebastiansplatz 4, 84524 Neuötting (Jahrgangsstufe 5 bis 9) und 
Möhrenbachstr. 55, 57, 84524 Neuötting (Jahrgangsstufe 1 bis 4).
Kennung des Verfahrens: 80c0dc22-1e11-43ed-9596-06ce0043a036
Interne Kennung: Abt. 4-8044/2026#1
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/268274-2026
mailto:vergabestelle@lra-aoe.de
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5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 1 - Linie N2
Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 1 - Linie N2: Gemeindegebiet Stammham 
Gemeindegebiet Marktl Gemeindegebiet Haiming Teilgebiet Neuötting (u.a. Alzgern) Schule 
Möhrenbachstraße Neuötting Schule Sebastiansplatz Neuötting Grundlinie (einfache Strecke 
in km): 38 km Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 3 Fahrten (morgens, 
mittags und nachmittags) Freitag: 2 Fahrten (morgens und mittags) keine Beförderung in den 
Ferien erforderliche Buskapazität: mindestens 20 Sitzplätze Busbegleiter: Montag bis Freitag 
morgens und Freitag mittags
Interne Kennung: 0001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland
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5.1.6.
 
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 2 - Linie N3
Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
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Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 2 - Linie N3: Gemeindegebiet Reischach 
Gemeindegebiet Erlbach Gemeindegebiet Perach Schule Möhrenbachstraße Neuötting 
Schule Sebastiansplatz Neuötting Grundlinie (einfache Strecke in km): 24 km 
Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 3 Fahrten (morgens, mittags und 
nachmittags) Freitag: 2 Fahrten (morgens und mittags) keine Beförderung in den Ferien 
erforderliche Buskapazität: mindestens 8 Sitzplätze Busbegleiter: entfällt (Bei Beförderung mit 
Bussen größer als 8 Fahrgastplätzen ist ein Busbegleiter Montag bis Freitag morgens und 
Freitag mittags erforderlich)
Interne Kennung: 0002

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 3 - Linie N7
Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
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Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 3 - Linie N7: Gemeindegebiet Halsbach 
Gemeindegebiet Burgkirchen (u.a. Hermannbräu, Hirten, Holzen, Gendorf) Gemeindegebiet 
Kastl Schule Möhrenbachstraße Neuötting Schule Sebastiansplatz Neuötting Grundlinie 
(einfache Strecke in km): 29 km Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 3 
Fahrten (morgens, mittags und nachmittags) Freitag: 2 Fahrten (morgens und mittags) keine 
Beförderung in den Ferien erforderliche Buskapazität: mindestens 50 Sitzplätze Busbegleiter: 
Montag bis Freitag morgens und Freitag mittags
Interne Kennung: 0003

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
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sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Los 4 - Linie N8
Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 4 - Linie N8: Teilgebiet Kirchweidach (u.a. 
Niederhofen) Teilgebiet Feichten (u.a. Edelham) Teilgebiet Garching (u.a. Wald, Hart) 
Teilgebiet Unterneukirchen (u.a. Gasteig) Teilgebiet Altötting (u.a. Altötting Süd, Burghauser 
Straße) Schule Möhrenbachstraße Neuötting Schule Sebastiansplatz Neuötting Grundlinie 
(einfache Strecke in km): 37 km Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 3 
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Fahrten (morgens, mittags und nachmittags) Freitag: 2 Fahrten (morgens und mittags) keine 
Beförderung in den Ferien erforderliche Buskapazität: mindestens 50 Sitzplätze Busbegleiter: 
Montag bis Freitag morgens und Freitag mittags
Interne Kennung: 0004

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Los 5 - Linie N9
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Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 5 - Linie N9: Teilgebiet Feichten Gemeindegebiet 
Tyrlaching Gemeindegebiet Kirchweidach Teilgebiet Burgkirchen (u.a. Kiern, Bergham) Schule 
Möhrenbachstraße Neuötting Schule Sebastiansplatz Neuötting Grundlinie (einfache Strecke 
in km): 39 km Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 3 Fahrten (morgens, 
mittags und nachmittags) Freitag: 2 Fahrten (morgens und mittags) keine Beförderung in den 
Ferien erforderliche Buskapazität: mindestens 20 Sitzplätze Busbegleiter: Montag bis Freitag 
morgens und Freitag mittags
Interne Kennung: 0005

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert



268274-2026 Page 10/17

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: Los 6 - Linie N-M3
Beschreibung: Die Leistung umfasst die Beförderung der Kinder und Schüler der 
Pestalozzischule Sonderpädagogisches Förderzentrum Neuötting und der Außenstelle 
Burghausen von den wohnortnahen öffentlichen Haltestellen zum jeweiligen Schulstandort in 
Neuötting und Burghausen. Die Beförderung erfolgt bei Kindern, die die Schulvorbereitende 
Einrichtung (SVE-Kinder), Diagnose- und Förderklassen (DFK-Klassen) oder die Klassen 3 
und 4 besuchen, an einer der Wohnung der Erziehungsberechtigten nahe gelegenen bereits 
vorhandenen öffentlichen Haltestelle (bis zu 2 km Entfernung). Bei Schülern der 5. bis 9. 
Klassen erfolgt die Beförderung ebenfalls an einer nahegelegenen bereits vorhandenen 
öffentlichen Haltestelle (bis zu 3 km Entfernung). Kinder bzw. Schüler dürfen nur an 
öffentlichen Haltestellen ein- bzw. aussteigen. Die Haltestellen und Tourenplanungen sind 
vom Auftragnehmer (im Nachfolgenden als „AN“ bezeichnet) grundsätzlich vor 
Schuljahresbeginn festzulegen und im Einvernehmen mit dem Landratsamt Altötting, 
Schülerbeförderung, abzustimmen. Es können auch Änderungen der Haltestellen- und 
Tourenplanung unter dem Jahr notwendig werden. Sollte aus Sicht des Landratsamtes 
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Altötting oder des ANs eine neue Haltestelle benötigt werden, wird dies durch das 
Landratsamt Altötting, Schülerbeförderung, geprüft und das weitere Vorgehen mit dem AN 
besprochen. Eine Beförderung der Kinder und Schüler erfolgt nur zwischen Schule und der 
festgelegten öffentlichen Haltestelle. Fahrten vom und zum Hort, (Kinder-)Tagesstätte, 
Kindergarten oder sonstigen Nachmittagsbetreuungen (z.B. Großeltern) werden nicht vom 
Schulaufwandsträger übernommen. Diese Fahrten unterliegen grundsätzlich nicht dem 
Vertragsgegenstand. Bei den zu befördernden Kindern handelt es sich um besonders 
schutzbedürftige Kinder, aus diesem Grund muss der AN besondere Sorgfalt, auch bei der 
Auswahl des eingesetzten Personals, walten lassen. Die zu befördernden Kinder sind zum 
Teil anfallskrank und/oder (sehr) unbeholfen. Sie sind teilweise auf Unterstützung durch den 
Busfahrer/Busbegleiter angewiesen. Für jedes Kind muss ein Sitzplatz zur Verfügung stehen. 
Die Beförderungsleistungen sind nach Losen in Kleinbussen bzw. Kraftomnibussen (KOM) 
nach den Festlegungen dieser Leistungsbeschreibung und nach den angebotenen Preisen zu 
erbringen. Die erforderliche Buskapazität ist bei jeder Linie unter Ziffer 1.2.4 angegeben. Der 
AN verpflichtet sich, die Fahrten zu den vom AG festgesetzten Zeiten durchzuführen vgl. Ziffer 
1.2.5. Befindet sich ein Schüler zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht am vereinbarten 
Haltepunkt, so hat der Fahrer 3 Minuten zu warten. Sollte innerhalb dieser Zeit der Schüler 
nicht erscheinen, ist die Tour plangemäß fortzusetzen. Bei einer bereits vorhandenen 
Verspätung entfällt die Wartepflicht. Los 6 - Linie N-M3: Schule Möhrenbachstraße Neuötting 
Teilgebiet Altötting (u.a. Konventstraße, Feuerwehr) Gemeindegebiet Kastl Gemeindegebiet 
Burgkirchen Gemeindegebiet Halsbach Gemeindegebiet Kirchweidach Gemeindegebiet 
Tyrlaching Gemeindegebiet Feichten Grundlinie (einfache Strecke in km): 38 km 
Beförderungszeiten: Montag bis Donnerstag: jeweils 1 Fahrt (mittags) keine Beförderung in 
den Ferien erforderliche Buskapazität: mindestens 22 Sitzplätze Busbegleiter: Montag bis 
Donnerstag mittags
Interne Kennung: 0006

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preiskriterium
Beschreibung: Der Preis hat eine Gewichtung von
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
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Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Altötting

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1 546 739,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Niederhuber Holzlandreisen GmbH & Co. KG
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 2 - Linie N3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Los 2 - Linie N3
Datum des Vertragsabschlusses: 13/04/2026
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6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Omnibus H. Wengler e.K.
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 3 - Linie N7
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Los 3 - Linie N7
Datum des Vertragsabschlusses: 13/04/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
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Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Omnibus H. Wengler e.K.
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 4 - Linie N8
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Los 4 - Linie N8
Datum des Vertragsabschlusses: 13/04/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Omnibus H. Wengler e.K.
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 5 - Linie N9
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0005
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Los 5 - Linie N9
Datum des Vertragsabschlusses: 13/04/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Omnibus H. Wengler e.K.
Angebot: 
Kennung des Angebots: Los 6 - Linie N-M3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0006
Wert der Ausschreibung: 1,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Los 6 - Linie N-M3
Datum des Vertragsabschlusses: 13/04/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Altötting
Registrierungsnummer: 9332
Postanschrift: Bahnhofstr. 38
Stadt: Altötting
Postleitzahl: 84503
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland
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E-Mail: vergabestelle@lra-aoe.de
Telefon: +49 8671502345
Internetadresse: https://www.deutsche-evergabe.de
Profil des Erwerbers: https://www.deutsche-evergabe.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: df60c4c1-4ff3-4988-9a07-afe76c338dc4
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 892176-2411
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Niederhuber Holzlandreisen GmbH & Co. KG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 294095672
Stadt: Reischach
Postleitzahl: 84571
Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214)
Land: Deutschland
E-Mail: holzland.reisen@gmx.de
Telefon: +498670462
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0002

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Omnibus H. Wengler e.K.
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE131537842
Stadt: Tittmoning
Postleitzahl: 84529
Land, Gliederung (NUTS): Traunstein (DE21M)
Land: Deutschland
E-Mail: info@omnibus-wengler.de
Telefon: +498683207
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006

8.1.  ORG-0005

mailto:vergabestelle@lra-aoe.de
https://www.deutsche-evergabe.de
https://www.deutsche-evergabe.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:holzland.reisen@gmx.de
mailto:info@omnibus-wengler.de
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Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 010bb698-ee0c-41d4-b707-e844e5ba394d  -  02
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/04/2026 09:47:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 268274-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 76/2026
Datum der Veröffentlichung: 20/04/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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